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Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 31 "Hochregallager
Firma Klingele" mit integriertem Grünord nu ngsplan

Bekanntmachung des Satzungsbeschluss und lnkrafttreten gem. § 10 Abs. 3 Bau-

gesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Hilpoltstein hat in seiner Sitzung am14J0.2021 den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan Nr. 31 mit integriertem Grünordnungsplan ,,Hoch-

regallager Firma Klingele" als Satzung beschlossen'

Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 31

mit inteqriertem Grünordnungsplan,,Hochregallager Firma Klingele" in Kraft.ger Firma

Da es sich mit dem vorliegenden Bebauungsplan um einen Bebauungsplan der ln-

nenentwicklung handelt, wurde das beschleunigte Verfahren gemäß §'l3a BauGB

angewandt. Die weiteren in § 13a BauGB genannten Kriterien fÜr das beschleu-

nigte Verfahren nach §'13a Abs. l Satz2 Nr. 1 und Satz 3 BauGB sind ebenfalls er-

füllt.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13a Abs. 2 Nr.1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3

Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-

richt nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche

Arten umweltbezogener Informationen vefügbar sind, abgesehen wurde.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung umfasst der Geltungsbereich die Grund-

stücke mit folgenden Flurstücknummern: Fl. Nr. 164 und eine Teilfläche der Fl. Nr.

20'ljeweils Gemarkung Hofstetten Die Flächengröße des Geltungsbereiches um-

fasst insgesamt ca. 2,1 ha.

Übersichtskarte mit Kennzeichnung des Planungsgebietes (Pfeil und rot schraffierte Fläche)

@ Kartendarstellung: Geodatenbasis Bayerische Vermessungsverwaltung 2021

Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist es die bauplanungsrechtlichen

Voraussetzungen zur Errichtung eines Hochregallagers im städtebaulich durch ge-

werbliche Nutzungen geprägten Umfeld geschaffen werden. Der Geltungsbereich

des Bebauungsplans wird weiterhin als Gewerbegebiet (GE) im Sinne des § B

BauNVO ausgewiesen.

Der Bebauungsplan Nr. 31 mit integriertem Grünordnungsplan ,,Hochregallager

der Firma Klingele" bestehend aus

- Planblatt mit zeichnerischen Festsetzungen

- Satzung mit textlichen Festsetzungen zum Bauplanungs- und Bauord-

nungsrecht sowie Vorschlagsliste Bepflanzung und Pflanzschema

- Begründung, mit verkürztem Umweltbericht sowie dazugehörigen Gut-

achten als Anlagen der Begründung
- Sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan

kann durch jedermann in den Räumen des Rathauses Hilpoltstein, Marktplatz 1,

91161 Hil poltstein während der allgemeinen Dienststunden (Montag-Mittwoch

08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Donnerstag 08.30 Uhr - 18.00 Uhr,

sowie Freitag 07.30 - 12.00 Uhr) eingesehen und Auskunft über dessen lnhalt dar-

über verlangt werden.
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Es kann sein, dass das Rathaus der Stadt Hilpoltstein aufgrund der Ausnahmesitu-
ation (Covid-19-Pandemie-,,Corona-Virus") nur in dringenden Fällen und nach

vorheriger Terminvereinbarung geöffnet ist. Die StadWerwaltung weist ausdrück-
lich auf die Möglichkeit der Online-Einsichtnahme hin und bittet hiervon überwie-
gend Gebrauch zu machen. Fragen zur Planung bitten wir möglichst telefonisch
(09174/978-0) oder per Mail (amt4@hilpoltstein.de) zu klären. Soweit eine Ein-

sichtnahme im Rathaus unabdingbar ist, kann diese aktuell nur nach telefonischer
Terminvereinbarung (09174/978-0) erfolgen. Wir bitten zu beachten, dass aus

Gründen des lnfektionsschutzes sowie der Vorsorge für die Bürgerinnen und Bür-

ger die Einsichtnahme dann nur Einzeln erfolgen kann

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 3'1 mit integriertem Grünordnungsplan

,,Hochregallager der Firma Klingele' bestehend aus Planblatt, Satzung und Be-

gründung mit verkürztem Umweltbericht sowie den dazugehörigen Gutachten als

Anlagen zur Begründung ist gem. § 10a Abs. 2 BauGB auf der Homepage der
Stadt Hilpoltstein unter www.hilpoltstein.de ) Rubrik Leben ) Rubrik Bouen &
Wohnen ) Bouleitplanung eingestellt und kann dort ebenfalls eingesehen wer-
den.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-

und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie deren Rechtsfolgen

des § 215 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB wird hingewiesen

Unbeachtlich wird demnach

. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des

Flächennutzungsplans und
. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

gangs,
. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtlichen Feh-

ler

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Hilpoltstein unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf
die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen.
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den § 39 bis 42 BauGB ein-
getretene Vermögensanteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit

des Anspruches herbeigeführt wird.

Die in den Festsetzungen zum Bebauungsplan in Bezug genommenen Gesetze,

Normen
(insb. DIN-Normen), Konzepte und technischen Baubestimmungen können bei

der Stadt Hilpoltstein, Marktplatz 1,91161Hilpoltstein eingesehen werden und bei

Bedarf erläutert werden.

Stadt Hilpoltstei den 16.11.2021

Erster Bürgermeister
Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an al-
len Amtstafeln

angeheflet am: 29112021

abgenommenam: 07.01.2022


